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VORWORT

Die Betriebliche Alters- und Risikovorsorge stellt neben der staatlichen (ersten) 
Säule (im Umlageverfahren) und der privaten (kapitalgedeckten) Vorsorge (dritte 
Säule) eine eigenständige (zweite) Säule des österreichischen Systems der Alters-
vorsorge dar. Die Architektur dieses Systems wird sich aufgrund der demogra-
phischen Entwicklung – vor allem der Alterung unserer Bevölkerung – künftig 
jedenfalls stark verändern.
Betriebspensionen tragen derzeit – im Schatten von gesetzlicher Versorgung und 
(teilweise geförderter) privater Vorsorge – noch zu einem geringen Teil zum Al-
terseinkommen bei. Politik, Wirtschaft und Gewerkschaften sind hier aufgefor-
dert, die Intensivierung dieser zweiten Säule voranzutreiben und zu unterstüt-
zen. Während EU-weit bereits circa 50% der Arbeitnehmer über eine betrieblich 
vereinbarte Vorsorgeform verfügen, hinkt Österreich mit in etwa 25 % bis 30 % 
dem europäischen Schnitt noch hinterher. Erste Schritte in Richtung Gehaltsum-
wandlungsmodelle (Arbeitnehmer-finanziert) wurden bei den Kollektivvertrags-
verhandlungen weniger Branchen bereits umgesetzt.
Betrachtet man die Versorgungslücke, die sich bei einer breiten Schicht der  
Österreicher zwischen dem Aktiv- und dem Pensionseinkommen auftut, zeigt sich 
deutlich, dass sie auf Sicht durch die private Vorsorge als Ergänzung zur gesetzli-
chen Vorsorge alleine nur sehr schwer zu schließen sein wird. Trotz einer akzep-
tablen Sparquote der Österreicher wird die Ansparung der persönlichen Altersvor-
sorge aus dem laufenden monatlichen Nettoeinkommen künftig nicht reichen. Das 
Bewusstsein über die Höhe dieser Versorgungslücke wurde aufgrund der seit 2014 
versendeten Pensionskonto-Nachrichten bei Herrn und Frau Österreicher zumin-
dest erhöht.
Es wird daher eine zusätzliche (breitere) Säule erforderlich sein, um die Pensi-
onsplanung der künftigen Generationen auf eine solide Basis stellen zu können. 
Eine optimale Ergänzung hierzu ist sicherlich die Betriebliche Alters- und Risiko-
vorsorge. Sie ist eine freiwillige Leistung des Arbeitgebers (ev. in Kombination 
mit Arbeitnehmerbeiträgen) und basiert auf einem kapitalgedeckten System. Die 
Leistungsempfänger bekommen aus dem im Laufe der aktiven Karriere eingezahl-
ten und über die jeweiligen Anbieter veranlagten Kapital eine Pension ausbezahlt.
Der Erfolg eines Unternehmens hängt mehr denn je von der Qualität und der Motivation 
seiner Mitarbeiter ab. Engagierte und gut ausgebildete Mitarbeiter sind am Arbeits-
markt sehr gefragt, immer schwerer zu finden und mitunter nicht einfach zu binden. 
Unternehmen stehen verstärkt im Konkurrenzkampf um qualifizierte Mitar-
beiter (Stichwort Facharbeitermangel). Maßnahmen, um wichtige Mitarbeiter und 
Schlüsselkräfte zu gewinnen bzw. weiter an das Unternehmen zu binden, müssen 
daher rechtzeitig geplant werden.
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Ein modernes Entlohnungssystem setzt dabei unter anderem auch auf die Vortei-
le der Betrieblichen Alters- und Risikovorsorge, schafft eine günstige Alternative 
zur herkömmlichen Gehaltserhöhung und verbindet den Wunsch der Mitarbeiter 
nach besserer Entlohnung mit dem Streben des Unternehmens nach geringeren 
Lohnkosten und Abgaben. 
Unternehmen erhalten über betriebliche Versorgungsregelungen personalpoliti-
sche und betriebswirtschaftliche Instrumente in die Hand, die ihre Marktpo-
sitionen verbessern können. Das Angebot einer Betrieblichen Alters- und Risiko-
vorsorge ist mittlerweile auch ein wichtiger Imagefaktor geworden. Firmen, die 
betriebliche Vorsorgemodelle anbieten, sind attraktive Arbeitgeber und beweisen 
Verantwortung – im Sinne langfristigen Denkens ein nicht zu unterschätzender 
Wettbewerbsfaktor. 
In Zukunft wird dieses Themengebiet eine weit bedeutendere Rolle bei der Ergän-
zung der Leistungen aus der gesetzlichen Pension und damit bei der Sicherung 
des Lebensstandards im Alter spielen. Betriebliche Altersversorgung schafft einen 
Ausgleich und damit soziale Sicherheit.
Weil sich arbeits-, steuer- und sozialrechtliche Aspekte überlagern und sich bei 
den einzelnen Durchführungswegen der Betrieblichen Alters- und Risikovor-
sorge unterschiedliche Aspekte ergeben, ist das Thema an sich komplex. 
Dieser Praxisleitfaden – zusammengestellt von Beobachtern und Kennern des 
Themas und langjährigen Experten auf ihrem Fachgebiet – soll möglichst vielen 
Beteiligten (also Unternehmen und Entscheidungsträgern, Arbeitnehmervertretun-
gen, Steuerberatungs- und Rechtsanwaltskanzleien sowie Unternehmensberatern 
und Vermittlern) einen Überblick über die wichtigsten Regeln und Aspekte geben 
und dabei praktikable Wege und Lösungsansätze aufzeigen.
Bei der Aktualisierung dieses Werks wurden insbesondere die Änderung der Bi-
lanzierungsvorschriften zu Pensionszusagen eingearbeitet (Stichwort AFRAC-
Stellungnahmen) sowie die Veränderungen am Kapitalmarkt berücksichtigt. Wir 
wollen mit den im Anhang befindlichen Formularen und Vorlagen auch hier 
wieder einen praxisorientierten Weg gehen und einen Mehrwert für den täglichen 
Gebrauch im Umgang mit der Betrieblichen Alters- und Risikovorsorge liefern. 
Es ist unser Ziel, den Leserinnen und Lesern dieses Leitfadens mit den in dieser 
Ausgabe enthaltenen Materialien einen möglichen Beratungsansatz, eine breit 
gefächerte Vorlage für Ausschreibungen sowie ein Nachschlagewerk mit Tipps 
und Tricks aus der steuer- und arbeitsrechtlichen Praxis zur Verfügung zu stellen.

Wien, im Jänner 2018 

die Autoren
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Abb. 4: Überblick – WAS für WEN
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1)  In Form von privaten Eigenleistungen, sofern das Vorsorgemodell für mindestens eine Arbeitneh-
merin / einen Arbeitnehmer besteht.

2)  Unter bestimmten Voraussetzungen (regelmäßige Honorarzahlungen, etc. …) möglich.
3)  Auch als arbeitnehmerfinanzierte Vorsorge im Zuge einer Bezugsumwandlung möglich.
4)  Direkte Prämienzahlungen des Arbeitgebers in eine Lebens-, Kranken, Unfall- oder Berufsunfähig-

keitsversicherung für DienstnehmerInnen.
Bei angestellten Familienmitgliedern ist der Fremdvergleich im Zuge der Installation eines Vorsorgemo-
dells besonders zu beachten.
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Unternehmensbilanz Pensionskasse

Übernahme 
Pensionsverpflichtung
gegen Erstprämie + Folgeprämien

Variante beitragsorientiert

Variante leistungsorientiert

Pensionsrückstellung

Erstprämie
Finanzierung zB durch 
Rückdeckungsversicherung,
Wertpapiere oder andere liquide 
Mittel

Keine bilanziellen Auswirkungen

UU Rückstellungsbildung bei 
Fehlbetrag

III  Übertragung von PensIonsver-
PflIchtungen und abänderung 
von PensIonszusagen

1 Übertragung von Pensionsverpflichtungen 
auf eine Pensionskasse (PK) oder betriebli-
che Kollektivversicherung (bKv)

1.1 Übertragung einer direkten leistungszusage auf eine 
Pensionskasse 

1.1.1 auswirkungen auf den unternehmensrechtlichen  
Jahresabschluss

Wird eine Direkte Leistungszusage an eine Pensionskasse übertragen, so fällt die 
Verpflichtung gegenüber dem Begünstigten weg und ist somit ertragserhöhend 
aufzulösen. Demgegenüber verlangt die Pensionskasse eine entsprechende Ein-
zahlung auf das Deckungskapital, damit sie künftig die Pensionsansprüche erfül-
len kann. Diese Einmal- bzw. Eingangsprämie stellt eine Betriebsausgabe dar 
und kompensiert in wirtschaftlicher Betrachtungsweise die ertragserhöhende Auf-
lösung der Rückstellung. Soweit für die bisherige Direkte Leistungszusage bereits 
Kapital entweder in Form von Wertpapieren oder einer Rückdeckungsversiche-
rung angesammelt wurde, kann dieses Kapital für die Finanzierung der Einzah-
lung in die Pensionskasse verwendet werden.

Somit ergeben sich folgende Auswirkungen im unternehmensrechtlichen Jahres-
abschluss:

Abb.: Übertragung von Pensionsverpflichtungen
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• Im Bereich der beitragsorientierten Pensionszusage können sich keine wei-
teren Auswirkungen ergeben, da außer der Einzahlung der Prämie keine ande-
ren Rechte und Pflichten entstehen.1

• Im Bereich der leistungsorientierten Pensionszusage können insofern ander-
wertige Konsequenzen entstehen, wenn die künftigen Pensionsverpflichtungen 
die voraussichtliche Performance der Risiko- und Veranlagungsgemeinschaft 
der Pensionskasse übersteigen und somit mit Nachschüssen für das verpflich-
tete Unternehmen zu rechnen ist. Dazu führt das Fachgutachten KFS RL 2/3 
aus, dass ein Vergleich zwischen der unternehmensrechtlichen Pensionsrück-
stellung und der bei der Pensionskassa für diese Pensionsverpflichtungen ge-
bildeten Deckungsrückstellung und allfälligen Schwankungsrückstellung2 zu 
erfolgen hat. Ergibt sich daraus eine zukünftige Verpflichtung für das zusagen-
de Unternehmen, ist eine entsprechende Rückstellung zu bilden3. Da dieser 
Vergleich insbesondere für Klein- und Mittelbetrieb eine erhebliche Belastung 
darstellen würde, kann nach den Bestimmungen dieses Fachgutachtens von 
einer Rückstellungsbildung Abstand genommen werden, wenn folgende 
Voraussetzungen alle gegeben sind:

• Die Valorisierung der Pensionen wird bei Berechnung der Pensionskassenbei-
träge und beim Rechnungszinssatz angemessen berücksichtigt.

• Der Berechnung der Pensionskassenbeiträge wird eine aktuelle Ausscheide-
ordnung zugrunde gelegt.

• Erzielte Überschüsse werden dem Arbeitgeber gutgeschrieben oder in die De-
ckungsrückstellung eingestellt, wodurch sich die künftigen Beiträge vermin-
dern.4

Für den Praktiker ist es daher von wesentlicher Bedeutung, dass bei Abschluss 
einer leistungsorientierten Pensionskassenzusage die drei oben genannten Voraus-
setzungen eingehalten werden, um keine unnötigen Kosten auszulösen.

1 Nur durch vorausbezahlte bzw. rückständige Pensionskassenbeträge könnten sich Forde-
rungen bzw. Verbindlichkeiten ergeben.

2 Die Begründung für diese Vorgangsweise liegt darin, dass die von der Pensionskasse gebil-
deten Rückstellungen idR mit dem Planvermögen weitgehend übereinstimmen und somit 
aussagekräftige Parameter darstellen.

3 VwGH vom 27. 6. 2012, 2008/13/0064: Auf eine entsprechende Einforderung durch die 
Pensionskasse kommt es nicht an. Bestätigung durch UFS 13. 8. 2013, RV/4231-W/09.

4 Soweit in künftigen Jahren zu amortisierende Aktivposten in der Bilanz der Veranlagungs- 
und Risikogemeinschaft gebildet wurden, kann dennoch eine Rückstellungsbildung gebo-
ten sein.
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1.1.2 steuerrechtliche Konsequenzen einer Übertragung

Steuerrechtlich bestehen für den Fall der Übertragung von Anwartschaften auf 
Pensionsleistungen sowie bereits laufende Leistungsverpflichtungen gem § 124 
EStG folgende Sonderbestimmungen:

Bei beitragsorientierten Pensionskassenzusagen kommt die Zehnprozentgrenze 
des § 4 Abs 4 Z 2 lit a EStG nicht zur Anwendung, da ansonsten der Einmalbetrag 
im Zeitpunkt der Übertagung nicht abzugsfähig wäre.

Jenen Betrag, den die Pensionskasse für die Übernahme der Pensionsverpflichtung 
verlangt („Deckungserfordernis“), ist zum Übertragungsstichtag grundsätzlich 
zu passivieren. Ist jedoch dieses Deckungserfordernis höher als die bisher gebil-
dete steuerrechtliche Rückstellung für Pensionsverpflichtungen, so ist der Unter-
schiedsbetrag nicht im Jahr der Übertragung aufwandswirksam, sondern muss in 
einen aktiven Rechnungsabgrenzungsposten eingestellt und über 10 Jahre verteilt 
werden. 

Zu beachten ist in diesem Fall das Auseinanderfallen der unternehmensrechtlichen 
Darstellung und der steuerlichen Behandlung. Unternehmensrechtlich liegt kein 
Vermögensgegenstand vor und kann daher auch nicht aktiviert werden, in der Bi-
lanzierungspraxis ist daher eine Mehr-Weniger-Rechnung zu bilden.

Als Maßstab für den Unterschiedsbetrag ist grundsätzlich jene passivierte steu-
erliche Pensionsrückstellung heranzuziehen, die dem Übertragungsstichtag vo-
rangeht. Nur für den Fall, dass der Übertragungsstichtag mit dem Bilanzstichtag 
zusammenfällt, ist die ermittelte Pensionsrückstellung des Übertragungsstichtages 
heranzuziehen.

Fall 1: Übertragungsstichtag fällt nicht auf Bilanzstichtag

Bemessungszeitpunkt für Ermittlung Unterschiedsbetrag
Deckungserfordernis vs strl. Pensionsrückstellung

Differenzbetrag

Strl. Pensionsrückstellung Deckungserfordernis

Fall 2: Rückbeziehungsmöglichkeit gem § 124 Z 4 EStG

Bemessungszeitpunkt für
Ermittlung Differenzbetrag

Rückbeziehungsmöglichkeit
Übertragungsstichtag

Beginn Wirtschaftsjahr Ende WirtschaftsjahrÜbertragungsstichtag

Beginn Wirtschaftsjahr
Übertragungsstichtag
Ende Wirtschaftsjahr

Bemessungsstichtag
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1.6.2 arbeitsrechtlicher (allgemeiner) Gleichbehandlungsgrundsatz

Auch wenn es dem AG im Sinne der Privatautonomie freisteht, ob und mit wel-
chem Inhalt er Arbeitsverträge abschließt, so ist er durch den arbeitsrechtlichen 
Gleichbehandlungsgrundsatz in seiner Vertragsfreiheit doch erheblich einge-
schränkt. Der arbeitsrechtliche, „allgemeine“, Gleichbehandlungsgrundsatz ver-
bietet es dem AG, einzelne AN willkürlich oder ohne sachlichen Grund gegenüber 
der Mehrzahl vergleichbarer AN zu benachteiligen; eine (willkürliche) Bevorzu-
gung einzelner Arbeitnehmer(-gruppen) ist hingegen zulässig.16 Die Verfassungs-
grundsätze müssen aber auch in solchen Fällen beachtet werden (Art 7 B-VG und 
Art 14 EMRK, siehe oben).

Beispiele:

• Differenzierung Angestellte und Arbeiter:

Differenzierungen zwischen den Gruppen Angestellte und Arbeiter dürfen nicht 
auf den rechtlichen Status als Angestellter oder Arbeiter gestützt werden, sondern 
bedürfen stets einer sachlichen Rechtfertigung. Eine Beschränkung des Zugangs 
zu Betriebspensionssystemen entweder auf die Gruppe der Angestellten oder auf 
die Gruppe der Arbeiter wird in aller Regel unzulässig sein.17 

• Differenzierung unbefristetes und befristetes Arbeitsverhältnis:

Ebenso bedürfen Differenzierungen bei AN in unbefristeten und befristeten Ar-
beitsverhältnissen einer sachlichen Rechtfertigung. 

• Differenzierung nach Alter oder Geschlecht:

Eine Differenzierung nach dem Alter oder Geschlecht ist – außer es finden sich 
in Spezialgesetzen Ausnahmetatbestände – unzulässig.18 Diesbezüglich wird auch 
auf die Ausführungen in den Kapiteln 1.6.3 und 1.6.4 verwiesen.

• Ungleichbehandlung von Teilzeitbeschäftigten:

Häufig trifft man auf die sogenannte Ungleichbehandlung etwa bei Teilzeitbe-
schäftigten. Eine unterschiedliche Behandlung von Teilzeitbeschäftigten beim 
betrieblichen Ruhegeld bedarf sachlicher Differenzierung, für die der AG be-
weispflichtig ist (§ 19d Abs 6 AZG). Außerdem kann in der schlechteren Behand-
lung Teilzeitbeschäftigter eine mittelbare und damit gegen das GlBG verstoßende 
Diskriminierung liegen.19 

16 RdA 2007, 242
17 Eichinger in DRS (Hrsg), Betriebspensionsrecht (2008), S. 90 f. 
18 Eichinger in DRS (Hrsg), Betriebspensionsrecht (2008), S. 82 f.
19 Mazal/Risak, Das Arbeitsrecht – System und Praxiskommentar (2013), Rz 89.
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Zulässige Differenzierungs-Kriterien:

Kriterien, welche eine Differenzierung rechtfertigen, sind vor allem jene nach der 
Anzahl beim AG zurückgelegten Dienstjahre (Honorierung der Betriebstreue) und 
zwischen den bereits im Betrieb beschäftigten und neueintretenden AN („Stich-
tagsregelungen“). 

Sachliche Differenzierungen sind sohin in vielfältiger Hinsicht möglich. So kann 
sich die Unterscheidung an 

• der Dienstdauer,
• der Art der Dienstleistung,
• einer bestimmten Pension im Unternehmen und/oder
• daran orientieren, ob der AN aufgrund seines deutlich über der Höchstbei-

tragsgrundlage gemäß ASVG liegenden Einkommens im Alter eine größere 
Unterdeckung zu erwarten hat. 

Auch die Überlegung des AG, nur AN in Schlüsselpositionen Betriebspensions-
zusagen zu gewähren, weil deren Betriebstreue aufgrund ihrer hohen Unentbehr-
lichkeit für das Unternehmen gefördert werden soll, verstößt nicht gegen den 
allgemeinen arbeitsrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatz.20 

Folgen des Verstoßes gegen das Gleichbehandlungsgebot:

Liegt eine Benachteiligung im Sinne des Gleichbehandlungsgebots vor, sind jene 
AN, welche ungleich behandelt werden, anspruchsberechtigt. Dies bedeutet, 
dass jenen benachteiligten AN ein Anspruch auf jene Leistung gebührt, welche 
die nicht benachteiligten AN erhalten. Die Behauptungs- und Beweispflicht des 
AN hinsichtlich der Verletzung des Gleichbehandlungsgrundsatzes darf nicht 
überspannt werden. Hat er prima facie einen Verstoß bewiesen, so ist es Sache 
des AG darzutun, dass bei Bedachtnahme auf den gesamten Betrieb und weitere 
(oder andere) sachlich gerechtfertigte Differenzierungsgründe der AN gegenüber 
der Mehrheit der vergleichbaren Arbeitskollegen nicht willkürlich benachteiligt 
wurde.21 Die Verjährungsfrist zur Geltendmachung beträgt 3 Jahre. 

TIPP:

Es ist jedem AG anzuraten, vorab zu prüfen, ob die differenzierte Gewährung 
von Leistungszusagen an einzelne Arbeitnehmer(-gruppen) mit dem Gleich-
behandlungsgebot konform ist, da ein Verstoß zu einer Flut von Forderungen 

20 Mazal/Risak, Das Arbeitsrecht – System und Praxiskommentar (2008), Rz 72.
21  RIS-Justiz RS 0016826




